Dienstleistungsvertrag


Zwischen

………………………………………………………………………………………………
als Auftraggeber benannt

und

………………………………………………………………………………………………
als Auftragnehmer benannt


wird dieser Vertrag über folgende Dienstleistungen abgeschlossen:


I. Gegenstand des Vertrages
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die Durchführung folgender Dienstleistungen:
Der Auftragnehmer übernimmt die Bejagung des Jagdreviers / Jagdbogen 
……………………………………………………………………………………..
Ziel dieses Vertrages ist die waidgerechte Bejagung und Verhinderung des Wildschadens, Wildschaden hat der Auftragnehmer nicht zu ersetzen.
Er ist berechtigt die vorhandenen Jagdeinrichtungen zu benutzen.
Sollen eigene Jagdeinrichtungen aufgestellt bzw. errichtet werden, bedarf es hierzu die Genehmigung des Auftraggebers.
Errichtung und Unterhaltung der Einrichtungen werden durch den Auftraggeber finanziert, die Ausführung obliegt dem Auftragnehmer. 





II. Vertragsdauer und Kündigung
Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es ist beiderseitig mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündbar, ohne dass es einer Angabe von Gründen bedarf. Darüber hinaus ist der Dienstleistungsvertrag, an die auflösende Bedingung geknüpft, dass wenn der Auftraggeber das Jagdrevier / Jagdbogen 

……………………………………………………………………………………………….. an einen Jagdpächter verpachtet, dieser Vertrag endet. Bei Beendigung dieses Vertrages hat der Auftragnehmer seine eigenen Jagdeinrichtungen binnen einer Frist von 4 Wochen zu entfernen.

III. Art und Umfang der Leistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen fachgerecht auszuführen.

IV. Auftragserfüllung
Die Leistungen des Auftragnehmers gelten als erfüllt und abgenommen, wenn der Auftraggeber nicht unverzüglich Einwände erhebt. Zeit, Ort, Art und Umfang des Mangels muss dabei genau beschrieben werden.

V. Vergütung
Der Auftragnehmer erhält als Vergütung die Jagdnutzung, darüber hinaus darf er die erlegten Trophäen behalten, die Erlöse des Wildbrets stehen dem Auftraggeber zu (es gelten die örtlichen Preislisten im Vergleich zu AÖR / Thüringenforst). Eine Streckenliste mit Angaben zu Wildart, Alter, Geschlecht und Gewicht ist durch den Auftragnehmer zu führen und bei der Abrechnung vorzulegen. Eine monetäre Vergütung gibt es nicht.

VI. Haftung
Für Schäden die nachweislich der Auftragnehmer zu vertreten hat haftet der Auftragnehmer.
Bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit gelten die gesetzlichen Bestimmungen.






VII.	Sonstige Bestimmungen
(1)	Der vorliegende Vertrag nebst zugehörigen Anlagen stellt das gesamte Übereinkommen der Vertragsparteien dar. 
(2)	Stillschweigende, mündliche oder schriftliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen oder Ergänzungen dieses Dienstvertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Abweichend davon sind auch formlos getroffene Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags wirksam, wenn sie Individualabreden im Sinne von § 305b BGB sind. Diese Individualabreden sind zur Beweiserleichterung grundsätzlich nachträglich schriftlich niederzulegen. 
(3)	Im Übrigen gelten die Vorschriften des BGB.	
(4)	Dieser Vertrag wurde in 2 Exemplaren ausgefertigt.


VIII.	Erfüllungsort / Gerichtsstand
Die Parteien vereinbaren ………………… als Gerichtsstand und Erfüllungsort ihrer gegenseitigen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag.


____________________________		___________________________
Ort, Datum							Unterschrift Auftraggeber


____________________________		___________________________
Ort, Datum							Unterschrift Auftragnehmer
